
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/9/21 99/08/0053
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1999

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §18a Abs1 idF 1990/294;

ASVG §18a Abs3 idF 1990/294;

Rechtssatz

Auf die P7egemöglichkeit durch Dritte für die Berechtigung zur Selbstversicherung gemäß § 18a ASVG kommt es nicht

an. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob sich die erwerbslose P7egeperson - solange sie keiner

pensionsversicherungsp7ichtigen Beschäftigung nachgeht - der P7ege des im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes

ganztägig widmet oder ob das behinderte Kind in einer Tagesbetreuungsstätte untergebracht ist, sofern der Grad der

Behinderung in Verbindung mit dem Alter des Kindes - entsprechend den Voraussetzungen des § 18a Abs 3 ASVG - die

Aufnahme eines die Pensionsversicherungsp7icht begründenden Beschäftigungsverhältnisses als unzumutbar (mag es

auch an sich möglich sein) erscheinen lässt, wobei dies bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des § 18a Abs 3 Z 1 - Z

3 ASVG unwiderlegbar vermutet wird und daher von der Behörde nicht gesondert zu untersuchen ist.
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